
Amtsgericht Dresden 
 

weitergehende Informationen zu Anträgen in Zivilsachen 
 
In Zivilsachen für die das Amtsgericht zuständig ist, besteht kein Anwaltszwang. Deshalb ist 
es zulässig, alle Klagen, Anträge, Erklärungen und Stellungnahmen auch  ohne einen 
Rechtsanwalt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift in der Rechtsantragstelle zu 
erklären. 
 
Im Einzelnen können zur Niederschrift erklärt werden: 
 
Klagen aller Art, für die das Amtsgericht zuständig ist 
 
Mit Einreichung der Klageschrift müssen gleichzeitig alle Unterlagen und Beweise  
eingereicht werden, die den Anspruch begründen. Diese Unterlagen sind einmal für die Akte 
und für jeden Beklagten in Kopie, geordnet und nummeriert, einzureichen. 
 
Das Gericht kann für Sie die Kopien anfertigen. Hierfür werden Kopieauslagen erhoben.  
Diese betragen für die ersten 50 Seiten pro Seite 0,50 €, für jede weitere Seite 0,15 €. 
 
Mit Einreichung der Klage ist ein Kostenvorschuss  fällig. Dieser ist vom Streitwert abhängig 
und wird nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) berechnet. 
 
 
Einstweilige Verfügungen /Arrest  
 
a) Voraussetzungen sind Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund. 
 
Das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs richtet sich  nach materiellem Recht. Dies können 
beispielsweise Herausgabe- oder Unterlassungs-ansprüche, Ansprüche aus Besitz  
(verbotene Eigenmacht) sein, nicht aber  Geldforderungen. 
 
Der Verfügungsgrund ergibt sich aus §§ 935, 940 Zivilprozessordnung (ZPO). Ein 
Verfügungsgrund liegt dann vor, wenn der materielle Anspruch gefährdet ist und deshalb 
eine vorläufige Sicherung im Eilverfahren notwendig ist. 
 
b) Voraussetzungen sind Arrestanspruch und Arrestgrund. 
 
Der Arrestanspruch ist in aller Regel eine Geldforderung (§ 916 Abs. 1 ZPO). 
 
Beim Arrestgrund wird unterschieden zwischen dinglichen Arrest (§ 917 ZPO) und 
persönlichen Arrest (§ 918 ZPO). 
 
Nach § 917 Abs. 1 ZPO findet der dingliche Arrest statt, wenn zu besorgen ist, dass ohne 
dessen Verhängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde. 
 
Gemäß § 918 ZPO findet der persönliche Sicherheitsarrest nur statt, wenn er erforderlich ist, 
um die gefährdete Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners zu sichern. 
 
 
Sonstiges in laufenden Verfahren 
 

 Anzeige der Verteidigungsabsicht 

 Klageerwiderung 

 Anträge, Erklärungen, Stellungnahmen 


